
AlleInfoszum Modellflugbetrieb

Betriebsgenehmigung

desLBAeingetroffen

imDMFV

Wasändertsich-=wasgilt?

GuteNachrichtenfürModellflieger:Das
Luftfahrt-Bundesamt(LBA)hatdem
DeutschenModellfliegerVerbandund
dem ModellflugsportverbandDeutsch-
landeineBetriebsgenehmigungerteilt.
FürdieMitgliederderbeidenVerbände
undfüralledie,dieinderenRahmen
fliegendürfen,findendieRegelungen
derEU-Drohnenverordnungsomitkeine
Anwendung.DerBetriebvonFlugmodel-
lenerfolgtfürModellflugpilotendieser
Organisationennunnachdenliberalen
RegelndernationalenLuftverkehrsord-
nungundnachdenVerfahren,diesieseit
Jahrenverinnerlichtundangewendet
unddie dieVerbändein ihremjeweiligen
Antragniedergeschriebenhaben.

DieBetriebsgenehmigungwurdeden
Verbändenam 6.Juli2022durchVertreter
desLBAunddesBundesministeriumsfür
DigitalesundVerkehrüberreicht.Diefei-
erlicheÜbergabefandindenRäumendes
Luftfahrt-Bundesamtesstatt.Seitensder
Verbändewarjeweilseinesechsköpfige
DelegationnachBraunschweiggereist.

NachdemimJuni2021dienationale
Luftverkehrsordnung(LuftVO)geändert
undandieEU-Verordnungangepasst
wurde,stehennundieRahmenbedin-
gungenfürdenModellflugimRah-
mendesDMFVfest.Nachfolgendhat
DMFV-VerbandsjustiziarRechtsanwalt
CarlSonnenscheindie wichtigsten
Eckpunktefür Modellflugsportler
zusammengefasst.IndenRommenden
Modellflieger-Ausgabensowieunter
www.dmfv.aero/einfach-sicher-fliegen
werdendetailliertereInformationdazu
veröffentlicht.

1.WasbedeutetModellfliegenimRah-
mendesDMFV?
ModellfliegenimRahmendesDMFVund
damitprivilegiertistdas(berechtigte)
FliegenaufDMFV-Modellfluggeländen
unddasFliegenvonDMFV-Mitgliedern
außerhalbvonModellfluggeländen.Gast-
fliegerausdemAuslandkönnenunterbe-
stimmtenVoraussetzungenebenfallsim
Rahmendes DMFVfliegen.DieVorausset-
zungendafürwerdenaufderInternetseite
desDMFVveröffentlicht.

2.Kenntnisnachweis
DerDMFVKenntnisnachweisistweiterfür
dasSteuernvonFlugmodellenmiteiner
Startmassevonmehrals2Kilogramm

HistorischerMoment:
DMFV-PräsidentHansSchwägerl

unterschreibtdieBetriebsgenehmigung

sowiefürdasFliegenüber120Meterüber
Grundnotwendig.AndereLuftfahrerschei-
ne,bisaufdenSteuererscheinfürmuster-
zulassungspflichtigeFlugmodelle(25bis
150Kilogramm),ersetzennichtmehrden
Kenntnisnachweis.DiefrühereAusnahme,
dassbeimBetriebaufModellfluggelän-
denmitAufstiegserlaubnisundFlugleiter
keinKenntnisnachweisnotwendigist,gilt
nichtmehr.EinLBA-Kompetenznachweis
A1/A3istnichtnötigundstelltauchkei-
nenErsatzfüreinennotwendigenDMFV
Kenntnisnachweisdar.Bishererworbene
DMFV Kenntnisnachweisebleibenbiszu
ihremAblaufgültig.DasMindestalterfür
denErwerbdesKenntnisnachweisesist
aufsiebenJahreherabgesetzt.

3.Betriebserlaubnispflicht
(Aufstiegserlaubnispflicht)
InfolgederÄnderungderLuftVOim
Juni2021istdieErlaubnispflichtfür
FlugmodelleohneVerbrennungsmotor
voneinerStartmassevon5auf12Ki-
logrammangehobenworden.Flugmo-
dellemitVerbrennungsmotorkönnen
biszueinerStartmassevonmaximal
12Kilogrammerlaubnisfreibetrieben
werden,wenn dienächsteOrtschaft
weiterals1,5Kilometerentferntist.Die
Landesluftfahrtbehördensindauchin
ZukunftfürdieErteilungundÄnderung
derBetriebserlaubnisse(Aufstiegser-
laubnisse)zuständig.

4.Mindestabstände/Überflugverbote
DiebisherbekanntenÜberflugverbote
vonbesondersnaturgeschütztenGebieten

(AusnahmeLandschaftsschutzgebiete)
bleibenbestehen.Auchzubesonderen
AnlagenwieetwaIndustrieanlagen,zent-
ralenEnergieerzeugungsanlagen,Unfall-
stellen,undÄhnlichemistweiterhinein
seitlicherMindestabstandvon100Meter
einzuhalten.DerseitlicheMindestabstand
zuMenschenansammlungenaußerhalb
vonModellfluggeländenbeträgtnurnoch
50Meter(kanninAnwendungder1:1-Me-
thodeauf25Meterverkürztwerden).Zu
WohngebietenisteinMindestabstand
von150Metereinzuhalten,soferndie
Flugmodelleschwererals2Kilogramm
sind.LeichtereModelledürfendannin
geringererDistanzüberWohngrundstü-
ckengeflogenwerden,wennderjeweilige
Grundstücksberechtigtezugestimmthat.

5.FPV-Fliegen
DasFPV-Fliegenistzulässig,soweites
innerhalbdernatürlichenSichtweitedes
Steuerersdurchgeführtwird,biszueiner
Höhevon 30MeterüberGrund.Wirdhö-
herals30Meter(bismaximal120 Meter)
überGrundgeflogen,isteinLuftraum-
beobachter/Spottererforderlich,derdas
FluggerätständigindirekterSichtweite
hatunddenLuftraumbeobachtet.

6.Mindestalter
DasMindestalterfürdenErwerbdes
Kenntnisnachweiseist7Jahre(statt14
Jahre).AufModellfluggeländenistdas
FliegenmitModellenübereinerStart-
massevon2KilogrammohneAufsichtab
12JahrenmitZustimmungdesGelände-
halterszulässig.AußerhalbvonModell-
fluggeländenbeträgtdasMindestalter
fürdenBetriebvonFlugmodellenüber
einerStartmassevon2Kilogrammohne
Aufsicht14Jahre.

7.Leitfaden/Checkliste
Bisherhaben neue DMFV-Mitglieder
die„Checkliste“des DMFV erhalten,in
denendie wichtigstenGeboteundVer-
botefürdasModellfliegenenthalten
waren.Nunist der„LeitfadenModell-
flugbetriebimDMFV“an dieStelleder
früherenChecklistegetreten.MitGe-
nehmigungdurch dasLBAvom 06.Juli
2022ist derLeitfadenfürdasFliegen
imRahmendes DMFV verbindlich.Der
Leitfadenist beigefügt.

CarlSonnenschein
Rechtsanwalt


